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mittelhandels auszuwerten und der Planung, Bilan
zierung und Leitung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts und der bedarfsgerechten Pro
duktion mit zugrunde zu legen.

Zur Hebung des Niveaus der Bedarfsforschung und 
Eedarfsbeeinflussung ist eine qualifizierte Kunden
beratung sowohl vom Lieferer als auch vom Pro
duktionsmittelhandel durchzuführen. Dabei sind die 
vorhandenen wissenschaftlich-technischen Zentren 
maßgeblich mit einzubeziehen. Der Lieferer ist ver
pflichtet, den Finalproduzenten über die Entwick
lung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
seiner Erzeugnisse und die ökonomischen Vorteile 
ihrer Anwendung ständig zu unterrichten. Das gilt 
insbesondere hinsichtlich der Einführung neuer 
Werkstoffe.

Es sind folgende Arten der Bedarfsplanung, -for- 
schung und -ermittlung differenziert anzuwenden:

— von den Lieferbetrieben und den ihnen über
geordneten Organen einschließlich der Bilanz- 
und Lenkungsorgane bei Einbeziehung der wis
senschaftlich-technischen Zentren und Institute 
des Industriezweiges die l i e f e r s e i t i g e  Be
darfs- und Marktforschung;

— von den Organen des Außenhandels. Konsum- 
gülerhandels und Produktionsmittelhandels die 
h a n d e l s s e i t i g e  Bedarfs- und Marktfor
schung:

— von den Verbraucherbetrieben und den ihnen 
übergeordneten Organen, die ihren eigenen Ma
terial- und Ausrüstungsbedarf ermitteln und 
planen, die v e r b r a u c h e r s e i t i g e  Bedarfs
ermittlung und -Planung für eine begrenzte 
Nomenklatur der volkswirtschaftlich wichtigsten 
Erzeugnisse.

3.2 Grundsätze zur Vorbereitung und Durchführung 
sowie zur Erhöhung der Qualität der Bilanzen

Auf der Grundlage der allseitig abgestimmten Per
spektiv- und Jahrespläne, der bestätigten Bilanzen 
und der Bilanzpyramide entsprechend sind die In
dustrieabteilungen des Volkswirtschaftsrates und 
die WB als Bilanz- und Lenkungsorgane für die 
Deckung des wissenschaftlich ermittelten Bedarfs 
in Menge, Sortiment, Qualität und Termin durch 
die Betriebe oder aus Import verantwortlich. Für 
nicht im Bilanzverzeichnis aufgeführte Positionen 
ist die für den Zweig zuständige WB verant
wortlich.

Bei Nichtabdeckung des wissenschaftlich begründe
ten, auf der Grundlage der bestätigten Pläne und 
Bilanzen ermittelten Bedarfs sind die übergeord
neten Organe der Verbraucher nach den dafür gel
tenden Bestimmungen berechtigt, finanzielle Sank
tionen gegenüber dem Bilanzorgan geltend zu 
machen, soweit dieses nach der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung arbeitet bzw. über entspre
chende Fonds verfügt. Soweit Industrieabteilun
gen des Volkswirtschaftsrates Bilanzorgane sind, 
können den Lenkungsorganen die finanziellen Sank
tionen berechnet werden. Andererseits können 
Sanktionen für die Veränderung abgestimmter Be
darfsangaben erhoben werden.

Zur Koordinierung der wichtigsten materiellen Be
ziehungen, die wesentlich das Plangeschehen be
einflussen, sollen die wirtschaftsleitenden Organe 
(WB, Wirtschaftsräte der Bezirke, Außenhandels
unternehmen und Staatliche Kontore) auf der 
Grundlage der Perspektiv- und Jahrespläne n a c h  
d e n  B e s t i m m u n g e n  d e s  V e r t r a g s 
g e s e t z e s  vom 25. Februar 1965 (GBl. I S. 107) 
untereinander Koordinierungsvereinbarungen ab- 
scliließen.

Die Grundsätze für den Abschluß von Koordinic- 
rungsvereinbarungen legen der Volkswirtschaftsrat, 
seine Industrieabteilungen und die anderen zen
tralen staatlichen Organe fest. Gesamtumfang und 
-inhalt bestimmen die Partner entsprechend dem 
Vertragsgesetz selbst.

Zur Verbesserung der Gesamtbilanzierung von Be
darf und Aufkommen sind die Bilanz- und Len
kungsorgane von den Partnern der Lieferseite über 
den Inhalt dieser Коог-dinierungsvereinbarungen zu 
informieren.

Die WB, Wirtschaftsräte der Bezirke und Staat
lichen Kontore haben bei der Ausarbeitung, Ab
stimmung und Bestätigung der Pläne, Bilanzen 
und Lieferpläne, insbesondere im Rahmen der 
Jahrespläne, die in den Koordinierungsverein
barungen und langfristigen Verträgen getroffenen 
Vereinbarungen zu berücksichtigen, um die enge 
Verbindung zwischen Plan und Vertrag zu gewähr
leisten. Die Lieferer haben die Bestellungen bzw. 
Bedarfsanforderungen der Verbraucher, die inner
halb der allseitig abgestimmten Perspektiv- und 
Jahrespläne und der bestätigten Bilanzen liegen, 
entgegenzunehmen. Übersteigen die Bestellungen 
bzw. Bedarfsanforderungen die durch den Plan bc- 

■ stimmte Kapazität der Lieferer, sind sie den Len
kungsorganen zu übergeben.

Die Lenkungsorgane haben die Abdeckung des Be
darfs durch entsprechende Maßnahmen, wie Über
prüfung der Kapazität des Zweiges, Umdispositio
nen, aus Absatzvorräten oder durch Importe im 
Rahmen des Planes, zu sichern. Kann eine Abdek- 
kung nicht erfolgen, hat das Lenkungsorgan dem 
übergeordneten Organ des Bestellers eine vertret
bare Lösung vorzuschlagen. Findet keine Einigung 
statt, haben beide Partner die Probleme dem Bi
lanzorgan bzw. ihrem übergeordneten Organ mit 
Lösungsvorschlägen zur Entscheidung zu übergeben.

Das Recht zum Eingriff in bestehende Verträge wird 
in der Bilanzordnung geregelt.

Zur Bedarfssicherung kann das Lenkungsorgan 
notwendige Festlegungen auch gegenüber nicht 
unterstellten Betrieben — bei vorheriger Abstim
mung mit den übergeordneten Organen dieser Be
triebe — treffen.

Volkswirtschaftliche Schwerpunkte (Exporte und 
volkswirtschaftlich wichtige Investitions- und Ratio
nalisierungsvorhaben) sind vorrangig zu berück
sichtigen.

Dazu haben die Lenkungsorgane die Lieferfähigkeit 
der zuständigen Betriebe zu überprüfen und Maß
nahmen zu veranlassen, die die Sicherung dieser


